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Evidenzbasierte Politik 
zwischen Eindeutigkeit und 
Reflexivität

von Sabine Weiland, Freie Universität Berlin

Evidenzbasierte Politik gilt als Instrument, um 
Politik zu versachlichen und zu rationalisie-
ren. Sie kann durch den Einbezug einer größe-
ren Bandbreite an Politikfolgen und – häufig 
unberücksichtigten – Nebenfolgen potenziell 
aber auch zu einer Erhöhung der Reflexivität 
von Politik beitragen. Der Artikel untersucht 
evidenzbasierte Politik im Spannungsverhält-
nis zwischen behaupteter Versachlichung 
und Eindeutigkeit politischer Entscheidungen 
und möglicher größerer Reflexivität. Obwohl 
beide Modelle einander diametral gegenüber-
zustehen scheinen, ist das jeweils erforderli-
che Wissen für die Politikevaluierung je nach 
Art des politischen Problems und dem Grad 
seiner Umstrittenheit jedoch unterschiedlich 
– und kann von eindeutigem „Faktenwissen“ 
bis hin zu reflexivem Wissen als Ergebnis von 
Austausch und Aushandlung zwischen ge-
sellschaftlichen Akteuren reichen.

1 Einleitung

Evidenzbasierte Politik zählt heute zu den Kern-
bestandteilen modernen Regierens. Während der 
letzten zehn bis fünfzehn Jahre wurden in allen 
OECD-Ländern Systeme der Politikfolgenab-
schätzung und -evaluation institutionalisiert. Die-
se gelten als Instrumente für „smarte“ und „bes-
sere“ Gesetzgebung, welche die Regulationsqua-
lität erhöht und die Regulationskosten reduziert 
(Radaelli 2007). In der Europäischen Union ge-
hen Evidenzbasierung und die Einführung der Po-
litikfolgenabschätzung zurück auf den Lissabon-
Prozess aus dem Jahr 2000, der darauf zielte, die 
EU zur wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Ökonomie der Welt zu machen. 
Die Agenda umfasste zahlreiche strukturelle Re-
formen zur wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Erneuerung, einschließlich Maßnahmen 
der Deregulierung und Re-Regulierung.

Evidenzbasierte Politik gilt als ein Instru-
ment, um Politik zu versachlichen. Die Erwar-



SCHWERPUNKT

Seite 10 Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 22. Jg., Heft 3, November 2013 

tung – und Hoffnung – ist, Politik von den interes-
sen- und wertbasierten Wissensbehauptungen der 
politischen Akteure zu „befreien“ (Hertin et al. 
2009a, S. 414). Darüber hinaus könne auf diese 
Weise aber auch Politikintegration und -kohärenz 
gefördert werden, um übergreifende Ziele, wie 
nachhaltige Entwicklung, zu erreichen oder gro-
ßen Herausforderungen, wie dem Klimawandel 
und anderen globalen Problemen, zu begegnen. 
Indem Politikfolgenabschätzung eine Bandbreite 
von Politikfolgen in den Blick nimmt, erweitert 
sich auch die Zahl der in der Politikformulierung 
berücksichtigten Aspekte, einschließlich der häu-
fig unbeachteten oder übersehenen Nebenfolgen 
von Politik. Dies kann insbesondere für Themen 
und ihre Proponenten gelten, die im politischen 
Wettbewerb häufig gegenüber etablierten The-
men und Akteuren das Nachsehen haben. Die 
Problematik bei der Verwirklichung von z. B. 
nachhaltiger Entwicklung besteht ja nicht nur in 
einem Mangel an Wissen über die Nachhaltig-
keit von Politiken. Vielmehr werden in Entschei-
dungsprozessen nicht alle Ziele und Argumente 
in gleicher Weise berücksichtigt, sondern es do-
minieren bestimmte Perspektiven (Hertin et al. 
2008; Jacob et al. 2009). In dieser Hinsicht, so 
lässt sich argumentieren, können Verfahren der 
Evidenzbasierung potenziell zu einer Erhöhung 
der Reflexivität von Politik beitragen.

Der vorliegende Beitrag untersucht evidenz-
basierte Politik im Spannungsverhältnis zwischen 
behaupteter Versachlichung und Eindeutigkeit 
politischer Entscheidungen und möglicher größe-
rer Reflexivität, die sich aus der vergrößerten Zahl 
der in die Entscheidung einbezogenen Aspekte 
ergibt. Es wird gezeigt, in welcher Weise diese 
beiden Pole auf verschiedenen epistemischen 
Modellen von evidenzbasierter Politik beruhen. 
Dazu wird im folgenden Abschnitt Evidenzbasie-
rung zunächst im Diskurs um „bessere“ Regulie-
rung verortet. In Abschnitt 3 folgt eine Erörterung 
des Verhältnisses von Evidenz und Politik, wo-
bei zwischen einem rationalistischen und einem 
konstruktivistischen bzw. post-positivistischen 
Ansatz unterschieden wird. Diese bilden, wie in 
Abschnitt 4 dargelegt, die Basis zweier Gover-Gover-
nance-Modelle von Evidenz-/Wissensbasierung, 
die hier als Rationalisierung versus Diskursivität 
beschrieben werden. Diese stellen aber mitnich-

ten zwingende Gegensätze dar, sondern können 
beide je nach politischem Problem adäquate For-
men der Evidenz- oder Wissensbasierung dar-
stellen, wie in Abschnitt 5 argumentiert wird. Im 
Ergebnis allerdings versperrt das Festhalten vie-
ler politischer Akteure an vermeintlich rationalen 
und eindeutigen Formen der Wissensbasierung 
den Weg zu mehr Reflexivität in der Politik.

2 Evidenzbasierung und „bessere“ 
Regulierung

Evidenzbasierte Politik zielt darauf, das verfügba-
re (in der Regel wissenschaftliche) Wissen in den 
Politikprozess einzubringen und auf diese Weise 
„besser“ informierte politische Entscheidungen zu 
ermöglichen. Politikfolgenabschätzung und -eva-
luation stellen die Methoden und administrativen 
Prozeduren für eine solche evidenzbasierte Politik 
dar. Evidenz wird hierbei systematisch gesammelt 
oder generiert, um die Folgen von Regulation 
vorauszusagen und zu evaluieren. Die Politikfol-
genabschätzung stellt normalerweise eine ex-ante 
Abschätzung von Regulationsfolgen dar, die den 
Gesetzgeber informiert, bevor eine Entscheidung 
getroffen wird. Sie umfasst die direkten Folgen ei-
ner politischen Maßnahme, also die Wirkung, die 
der Gesetzgeber mit einer Maßnahme erreichen 
will, ebenso wie die Nebenfolgen, die außerhalb 
dieses Zielbereichs entstehen (Vedung 2006, S. 
408). Politikevaluierung hingegen bezeichnet die 
ex-post Analyse der Folgen einer Regulation, ih-
ren Erfolgen und Misserfolgen. Die Ergebnisse 
fließen im folgenden Politikzyklus wiederum in 
die Politikformulierung ein (Wollmann 2008).

Formen der Politikfolgenabschätzung und 
-evaluation wurden unter verschiedenen Be-
zeichnungen, z. B. Gesetzesfolgenabschätzung, 
Nachhaltigkeitsprüfung, Monitoring, Audit usw., 
in allen Ländern der OECD, in der EU und in 
andere Teilen der Welt institutionalisiert (Adelle/
Weiland 2012). Diese Modelle der Evidenzbasie-
rung von Politik unterscheiden sich im Hinblick 
auf ihre spezifischen Ziele, die betrachteten Poli-
tikfolgen und die Ausgestaltung in den Ländern. 
Gemeinsam ist ihnen jedoch die Erwartung, dass 
die Qualität der Regulation durch Evidenzbasie-
rung zunimmt und es möglich wird, komplexe 
politische Probleme, die sich durch einen hohen 
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Grad an Unsicherheit auszeichnen, stark kon-
fliktbehaftet sind sowie langfristige Entschei-
dungen notwendig machen, adäquat zu adressie-
ren (Sedlacko/Martinuzzi 2008, S. 3).

Die Konjunktur evidenzbasierter Politik 
wurde maßgeblich von der reformpolitischen 
Agenda um „bessere Regulierung“ getrieben, die 
auf die Rationalisierung und Vereinfachung von 
Regulation abzielt (Baldwin 2010). Schnell wur-
den Politikfolgenabschätzung und -evaluation zu 
den Eckpfeilern dieses Programms (Allio 2007). 
„Bessere Regulierung“ wie auch der damit ver-
bundene Begriff der „good governance“ lassen 
sich jedoch nur schwer eindeutig definieren. His-
torisch war die Debatte um Regulationsqualität 
stark von Ökonomen geprägt und der Tendenz, re-
gulatorischen Fortschritt mit effizienten Politiker-
gebnissen gleichzusetzen. Dementsprechend ging 
es um die Verringerung von Transaktionskosten, 
die Senkung der Bürokratiekosten für Unterneh-
men und die Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit der Märkte. Im Laufe der 1970er Jahre ver-
schob sich die Sichtweise jedoch dahingehend, 
dass „gute“ Regulierung neben ökonomischen 
und Effizienzgewinnen auch andere Ziele, bei-
spielsweise in Bezug auf Umweltstandards, sozi-
ale Gleichheit, Partizipation, Verteilung von Res-
sourcen, umfasst. In dieser Perspektive wurde es 
nunmehr möglich, Regulation mit Bezugnahme 
auf andere – nicht-ökonomische – gesellschaft-
liche Ziele und kollektive Güter zu begründen 
(Baldwin 2010, S. 260). Im Laufe der Zeit wurde 
also die Sorge um allokative Effizienz ergänzt um 
umfassendere Regulationsziele, welche das Ge-
meinwohl mit berücksichtigen (Feintuck 2010).

In einer pluralistischen Gesellschaft haben 
Akteure jedoch unterschiedliche und oftmals 
konfligierende Vorstellungen davon, was eine 
gute Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit oder eine 
wünschenswerte Zukunft ausmacht. Aus diesem 
Grund ist es nicht umstandslos möglich, bestimm-
te Regulationsziele als „gut“ und erstrebenswert 
zu qualifizieren. Deshalb wurde in der Folge mehr 
und mehr darauf verzichtet, substantielle Kon-
zepte von guter Regulation zu entwerfen. Regu-
lationsqualität wurde vielmehr unter Bezugnahme 
auf Prozeduren und/oder allgemeine Prinzipien 
gerechtfertigt. Kriterien hierbei sind beispielswei-
se die Notwendigkeit einer Maßnahme, Konsis-

tenz mit anderen Regulierungen, Transparenz und 
Zurechenbarkeit (Baldwin 2010, S. 261).

All diese Elemente lassen sich in der aktu-
ellen Debatte um „bessere Regulierung“ wieder-
finden. Bessere Regulierung stellt insofern einen 
Sammelbegriff für eine Vielzahl regulatorischer 
Reformen dar. Gleichwohl bleibt unklar, was ge-
nau „bessere“ Regulierung ausmacht. Radaelli 
(2007) argumentiert aus diesem Grunde, dass das 
Label „bessere Regulierung“ einen diskursiven 
Raum eröffnet, der es politischen Entscheidern 
ermöglicht, ihre Reformagenden zu verfolgen. Er 
beschreibt „bessere Regulierung“ als einen Me-
ta-Diskurs, als „a set of centrally imposed rules 
designed to structure the key stages of the regula-
tory process […] with the aim of achieving cer-
tain improvements in regulatory performance“ 
(ebd., S. 196). Solcherart setzt Meta-Regulation 
die Regeln des Regulationsprozesses, Politikfol-
genabschätzung ist hierfür ein prominentes Bei-
spiel. Regulatorischer Fortschritt kann dann ganz 
Unterschiedliches bedeuten (s. auch Black 2007; 
Brown/Scott 2010).

Die Prozeduralisierung von Regulation in der 
Agenda um „bessere Regulierung“ kann verschie-
dene Formen der regulatorischen Governance 
hervorbringen. Hier werden zwei Modelle unter-
schieden: zum einen das Streben nach rationaler 
Politik, zum anderen die Entwicklung hin zu of-
feneren Governance-Strukturen (vgl. Radaelli/
De Francesco 2010). Bevor wir uns diesen beiden 
Idealtypen genauer zuwenden, soll im Folgenden 
zunächst ein grundsätzlicher Blick auf das Ver-
hältnis von Evidenz und Politik geworfen werden.

3 Evidenz und Politik

Große Teile der Debatte und Praxis von evidenz-
basierter Politik basieren auf einem „linearen 
Modell der Problemlösung“ (Hertin et al. 2009b, 
S. 1186). Folgenabschätzungen und Evaluatio-
nen, so das Argument, liefern Evidenzen für die 
„besten“ Handlungsoptionen, welche von politi-
schen Entscheidern dann in „bessere“ Politiken 
umgesetzt werden. Politik ist in diesem Modus 
auf Problemlösung und rationales Management 
gerichtet, und Evidenz leistet dazu einen inst-
rumentell nützlichen Input. Basierend auf einer 
positivistischen Epistemologie ist wissenschaft-
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liches Wissen wertfrei, empirisch verifiziert und 
idealerweise das Ergebnis quantitativer wissen-
schaftlicher Methoden (Sanderson 2002, S. 6). 
Wissenschaft und Politik werden als zwei Welten 
gesehen, in denen neutrale Experten und die von 
ihnen beratenen Politiker unabhängig voneinan-
der existieren (Owens et al. 2004, S. 1945).

Das lineare Modell basiert auf einer Reihe 
von Annahmen über den Politikprozess. In Ein-
klang mit seiner rationalistischen Perspektive 
wird Politik als lineare Folge von Schritten ver-
standen, welche von der Definition von Politik-
zielen über die Formulierung von Politikoptio-
nen zur Erreichung dieser Ziele, der Analyse der 
Kosten und Nutzen der einzelnen Optionen bis 
hin zur Auswahl der effizientesten Politikoption 
reicht. Viele Anleitungen und Handbücher zur 
Politikfolgenabschätzung sind in dieser Weise 
strukturiert (z. B. OECD 2005; HM Government 
2011). In jedem Schritt werden bewusste, rationa-
le Entscheidungen getroffen. Der Politiker wird 
in diesem Modell typischerweise vorgestellt als 
unitärer Entscheider, der letztlich diejenige Opti-
on wählt, die den größten Nettonutzen für die Ge-
sellschaft verspricht (Hertin et al. 2009a, S. 414).

Die rationalistische Fundierung evidenzba-
sierter Politik ist von verschiedenen Seiten kri-
tisiert worden (einen Überblick bietet Van der 
Knaap 1995). Vertreter konstruktivistischer und 
post-positivistischer Ansätze betonen die Relati-
vität von Wissen und die diskursive Natur von 
Politikformulierung. Sie heben bei der Erklärung 
von Politikergebnissen ab auf andere Faktoren 
wie Interessen und Machtpositionen, nicht auf 
Evidenz (Hertin et al. 2009a, S. 414f.). Aus dieser 
Sicht informiert Evidenz eher selten in direkter 
Weise die Entwicklung von Politiken. Politik ist 
vielmehr als deliberativer Prozess zu verstehen, 
in dem bei der Interpretation und Evaluation von 
Politikoptionen verschiedene Werte, Prinzipien 
und Handlungen in verschiedenen Kontexten in 
Beziehung gesetzt und gewichtet werden. In die-
sem politischen Prozess stellt Evidenz häufig nur 
ein Mittel zum Zweck dar: Sie wird benutzt, um 
Entscheidungen zu rationalisieren, die auf der 
Basis anderer Größen getroffen wurden (Owens 
et al. 2004, S. 1945–1947).

Politische Akteure mit spezifischen Interes-
sen und Zielen instrumentalisieren Politikfolgen-

abschätzungen und -evaluationen, um ihre Posi-
tion zu stärken. Der strategische Gebrauch von 
Wissen ist in der Literatur bestens dokumentiert 
(z. B. Flyvbjerg 1998; In’t Veld 2000; Owens 
2005). Darüber hinaus werden in subtiler Weise 
politische Entscheidungen und Aspirationen häu-
fig als vermeintlich neutrale „wissenschaftliche“ 
Ergebnisse ausgegeben. So zeigen beispielswei-
se Susan Owens und Kollegen (2004, S. 1946) in 
eindrucksvoller Weise, wie in der Verkehrspoli-
tik durch einen engen technischen Fokus bei der 
Politikfolgenabschätzung fundamentalere Fra-
gen nach der generellen Politikausrichtung aus 
der Entscheidung herausgehalten werden konn-
ten (Russel/Turnpenny 2009, S. 349). In diesem 
und anderen Feldern haben zahlreiche Autoren 
auf die normativen Vorannahmen einer Folgen-
abschätzungs- und Evaluations„wissenschaft“ 
hingewiesen und gezeigt, wie tiefgreifend Fak-
ten und Werte tatsächlich miteinander verwoben 
sind (z. B. Owens/Cowell 2002).

4 Rationalisierung versus Diskursivität

Die beiden skizzierten Formen des Verhältnisses 
von Evidenz und Politik, der rationalistische und 
der post-positivistische Ansatz, bilden die Basis 
für zwei unterschiedliche Modelle der Gover-Gover-
nance von Wissen (Evidenz) in Politikprozessen. 
Wie oben bereits erwähnt sind dies zum einen 
das Streben nach rationaler Politik, zum anderen 
die Entwicklung hin zu offeneren Governance-
Strukturen.

Das erste Modell basiert auf einer Ratio-
nalisierung von politischen Entscheidungen. 
Der Gebrauch von (wissenschaftlichem) Wissen 
soll bessere Politiken hervorbringen, Politikfor-
mulierung auf diese Weise effizienter werden. 
Manchmal wird Rationalisierung aber auch mit 
einer Separierung der politischen Sphäre, mit 
De-Politisierung gleichgesetzt. Diese Haltung ist 
in technokratischen Ansätzen von Politik zu fin-
den. Schließlich wird von einigen Seiten auch ar-
gumentiert, dass die Legitimität von Regulation 
wesentlich von glaubwürdigen und transparenten 
Verfahren abhängt. Indem Gründe für Regulati-
onsentscheidungen angegeben und Abwägungs-
prozesse offengelegt werden, so das Argument, 
leistet die Politikfolgenabschätzung auch einen 
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Beitrag zur prozeduralen Legitimität. Dieses Bild 
von regulatorischer Governance kann, wie oben 
dargestellt, in vielen Anleitungen und Handbü-
chern als Idealtyp der Politikfolgenabschätzung 
und -evaluation wiedergefunden werden.

Das zweite Modell von Evidenzbasierung 
steht in Kontrast zu dem vorgenannten, inso-
fern als Wissensbasierung hier v. a. als Mög-
lichkeitsstruktur gesehen wird. Institutionen und 
Verfahren von Politikfolgenabschätzung und 
-evaluation haben das Potenzial, die geschlosse-
nen Kreise politischer Entscheider und einfluss-
reicher Interessengruppen, welche typisch für 
neo-korporative Politiknetzwerke sind, aufzu-
brechen. Die Folgen dessen können wie folgt in-
terpretiert werden (Radaelli/De Francesco 2010, 
S. 286f.): Verfahren der Evidenzbasierung sind 
die Vehikel, die es ermöglichen, Wissen aus ganz 
verschiedenen Quellen zusammenzutragen und 
auf diese Weise konfligierende Werte sichtbar zu 
machen und möglicherweise auszugleichen. Der 
enge Begriff der (wissenschaftlichen) „Evidenz“ 
weicht hier deshalb dem weiteren Begriff des 
„Wissens“. Der Fokus liegt somit nicht auf einer 
Rationalisierung, sondern auf der Tatsache, dass 
verschiedenen Interessengruppen die Möglich-
keit gewährt wird, Einfluss auf Entscheidungen 
zu nehmen. Die beteiligten Akteure sind somit in 
der Lage, in einen Austausch auf Augenhöhe zu 
treten, wie Vertreter neo-pluralistischer Ansätze 
argumentieren (z. B. McFarland 2004). Wissen, 
das in diesem Prozess generiert wird, ist hier we-
niger ein Faktum, sondern das Ergebnis der Aus-
handlung zwischen Akteuren.

Darüber hinaus lässt sich aber auch argu-
mentieren, dass eine so verstandene Wissensba-
sierung verschiedenen Akteuren Möglichkeiten 
eröffnet, zu interagieren und auf diese Weise dem 
Gemeinwohl zuzuarbeiten (o. V. 1994). Der Ak-
zent liegt dabei auf der Partizipation einer Vielzahl 
von Akteuren, was zu mehr Offenheit und Zure-
chenbarkeit im politischen Prozess führt. Diese 
Perspektive geht über pluralistische Lesarten von 
Wissensbasierung hinaus, dadurch dass Partizi-
pation und die Ermächtigung von schwächeren 
Akteuren explizite Ziele darstellen. Innerhalb 
solcher offenen Strukturen dienen Instrumente 
wie Politikfolgenabschätzung und -evaluation als 
Mittel der Deliberation, bei der es auch um die 

Anerkennung und Integration unterschiedlicher 
Ziele und Wertvorstellungen geht. Insgesamt ste-
hen bei diesem Modell der Wissensbasierung von 
Politik nicht Rationalisierung oder Effektivierung 
im Zentrum, sondern „good governance“ und die 
Deliberation über konfligierende Ziele und Wer-
te. Wissensbasierung ist damit also weniger ein 
Analyseinstrument, sondern ein Prozess, welcher 
die Möglichkeit zu reflexiven, sozialen Lernpro-
zessen bietet (Sanderson 2002).

5 Evidenzbasierung im Kontext

Im Hinblick auf die strikte Gegenüberstellung 
einer rationalistischen mit einer post-positivis-
tischen Konzeption und den damit verbundenen 
Modellen von evidenz-/wissensbasierter Politik 
stellt sich indes die Frage, ob diese Opposition 
realiter tatsächlich angemessen ist. So kann bei-
spielsweise das diskursive Modell durchaus an 
seine Grenzen stoßen, wenn Deliberation nicht 
die gewünschten Reflexivitäts- und Lerneffek-
te, sondern durch unüberwindbare Konflikte nur 
Blockade und Stillstand hervorbringt. Anders-
herum können auch technische Prozeduren un-
vorhergesehene Effekte zeitigen und Gelegen-
heiten für weitergehende Lernprozesse eröffnen 
(Owens et al. 2004, S. 1949f.). Bezieht man also 
die (möglichen) Konsequenzen und den weiteren 
Kontext ein, können sich durchaus Anzeichen für 
einen Mittelweg zwischen den beiden Modellen 
von Wissensbasierung ergeben.

Frank Fischer (1995) hat einen solchen Mit-
telweg bereits vor längerer Zeit entwickelt. Er 
schlägt vor, in der Politikevaluation vier verschie-
dene Stufen zu unterscheiden: 1. technische Über-
prüfung (technical verification), 2. situative Va-
lidierung (situational validation), 3. systemische 
Rechtfertigung (system vindication), 4. rationale 
soziale Wahl (rational social choice). Die „tech-
nische Überprüfung“ umfasst die Evaluation einer 
Politik mit dem Ziel, seine Zielerreichung und Ef-
fektivität zu prüfen. Hier geht es um die Lösung 
einfacher, wenig komplexer Probleme. Die zwei-
te Stufe der „situativen Validierung“ bezieht sich 
auf die Analyse der Politikziele selbst. Sind diese 
geeignet, das zu adressierende Problem zu lösen? 
Auf dieser Stufe sind Problemformulierung und 
Zielformulierung die kritischen Größen, welche 
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mit der Evaluation einer Prüfung unterzogen wer-
den. Die Stufen 3 und 4 sind auf die Begründung 
und Akzeptabilität des Wertsystems gerichtet, 
welches bei der Evaluierung einer Politik angelegt 
wird. Dies umfasst deliberative und partizipative 
Elemente, und häufig dreht sich die Debatte dabei 
um Fragen präferierter sozialer Ordnungen oder 
Lebensweisen. Die dritte Stufe bezieht sich auf 
eine „systemische Rechtfertigung“ oder Überprü-
fung in dem Sinne, dass die zu evaluierende Poli-
tik im Kontext der akzeptierten gesellschaftlichen 
Werte und generellen Politikziele reflektiert wird. 
Auf der vierten Stufe der „rationalen sozialen 
Wahl“ geht es schließlich um die ideologische De-
batte des wertemäßigen Kerns, wenn fundamenta-
le Richtungswechsel in der Politik zum Erreichen 
bestimmter Ziele notwendig erscheinen.

Bezogen auf unsere Diskussion von evidenz-
basierter Politik lassen sich die vier Stufen als 
schrittweise Übergänge vom Modell einer ratio-
nalen Politik hin zum Modell der diskursiven und 
reflexiven Politik verstehen. Dabei wird deutlich, 
dass die beiden Modelle praktisch weniger zwei 
sich ausschließende Alternativen darstellen, son-
dern je nach zu adressierendem Problem und dem 
Kontext, in dem dies geschehen soll, unterschied-
liche Formen der Evaluation notwendig und zu 
unterscheiden sind. Die auf jeder Stufe benötigte 
Evidenz bzw. das Wissen sind dabei unterschied-
lich. In einem Fall mag ein eindeutiges „Fakten-
wissen“ geeignet sein, während in einem anderen 
Fall reflexives Wissen vonnöten ist, welches das 
Ergebnis von Austausch oder Aushandlung einer 
Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren ist.

6 Fazit

Dieser Beitrag untersuchte das Paradigma evi-
denzbasierter Politik im Spannungsverhältnis 
zwischen Eindeutigkeit, die sie in politischen 
Entscheidungen zu stiften verspricht, und Dis-
kursivität und Reflexivität durch eine vergrößer-
te Zahl der in die Entscheidung einbezogenen 
Akteure. Es wurde gezeigt, dass die beiden Pole 
der Debatte auf unterschiedlichen epistemischen 
Politikmodellen beruhen, welche in einem ratio-
nalistischen und einem konstruktivistischen bzw. 
post-positivistischen Ansatz begründet sind. Ob-
wohl beide Modelle einander diametral gegen-

überzustehen scheinen, ergab der genauere Blick 
auf die Art der zu adressierenden Probleme und 
den Kontext ein differenziertes Bild. Das für die 
Politikevaluierung jeweils erforderliche Wissen 
ist je nach Komplexität des politischen Problems 
und dem Grad der mit ihm verbundenen Konflik-
te unterschiedlich. Insofern sind die Anforderun-
gen, die sich an die Wissensbasierung von Politik 
ergeben, von Fall zu Fall unterschiedlich.

In der politischen Praxis sind gleichwohl die 
Persistenz des rationalistischen Modells und der 
Optimismus in Bezug auf die Rolle „rationalen“ 
Wissens in der politischen Entscheidungsfindung 
bemerkenswert. Es hält sich hartnäckig, unge-
achtet zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge, 
die zeigen, dass die politische Realität weit „cha-
otischer“ ist (Hertin et al. 2009b). Auch das hier 
vorgebrachte Argument, dass Wissensbedarfe je 
nach Art des politischen Problems unterschiedlich 
sind, vermag dabei vermutlich wenig auszurich-
ten. Selbst bei komplexen und konfliktbeladenen 
politischen Entscheidungen appellieren Politiker 
beinahe routinemäßig an eine technische Ratio-
nalität. Das zugrundeliegende lineare Entschei-
dungsmodell stellt so gesehen also keine Abbil-
dung der politischen Realität dar. Vielmehr ist es 
die vermeintliche „Objektivität“, die seinen Reiz 
ausmacht und Politiker und andere gesellschaftli-
che Akteure an ihm festhalten lässt. Alle Appelle 
zugunsten stärker diskursiver und reflexiver For-
men der Wissensbasierung laufen somit ins Leere.
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